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Zwangsversteigerungsdrama in Brandenburg

BGH ändert für ein gerechtes 
Ergebnis sogar seine Rechtsprechung
Der Fall ging durch die gesamte Presse: Ein Amerikaner war 
durch einen Erbfall 1993 Eigentümer eines Grundstücks ge-
worden und im Grundbuch eingetragen. Ab dem Jahr 2008 
wurde die Zwangsversteigerung in das Grundstück betrieben. 
2010 erwarb es eine Frau in der Zwangsversteigerung und 
wurde Eigentümerin. Zusammen mit ihrem Ehemann ließ sie 
ein auf dem Grundstück befindliches Wochenendhaus abreißen 
und ein neues Wohnhaus errichten, das die Familie seit 2012 
bewohnt. Zur Sicherung der für den Hausbau aufgenommenen 
Kredite wurde das Grundstück mit einer Grundschuld über 
280.000 € belastet. Der Zuschlagsbeschluss wurde 2014 auf 
Betreiben des „früheren“ Eigentümers, der am Verfahren nicht 
beteiligt wurde und erst nach dem Zuschlag Kenntnis von der 
Zwangsversteigerung erlangt hatte, rechtskräftig aufgehoben.
Der nahm nun die Erwerber auf Grundbuchberichtigung, 
Räumung und Herausgabe, Abriss des Hauses, Zahlung von 
Nutzungsersatz und Löschung der Grundschuld in Anspruch –
beim OLG Brandenburg hatte er damit weit überwiegend Erfolg. 
Der BGH hat dieses Urteil, das die Folge der Schlamperei eines 
Amtsrichters bei der Zwangsversteigerung war, aufgehoben 
und mit „Segelanweisung“ an das OLG zurückverwiesen. Die 
Erwerber müssen das Grundstück zwar herausgeben und 
räumen, aber weder das von ihnen erbaute Haus abreißen 
noch müssen sie die Grundschuld löschen lassen. Räumen und 
herausgeben müssen sie es nur Zug um Zug gegen Zahlung 
von Verwendungsersatz, den die Erwerber auf mindestens 
500.000 € bezifferten.
Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, änderte der BGH sogar 
seine langjährige Rechtsprechung zu § 996 BGB, indem er den 
Verwendungsbegriff erweiterte. Nach der bisherigen Rechtspre-
chung des BGH waren Verwendungen nur solche Vermögens-
aufwendungen, die der Sache (Grundstück) zugutekommen, 
ohne sie grundlegend zu verändern; nicht ersatzfähig sollten 
Verwendungen für die Errichtung eines Gebäudes auf einem 
fremden Grundstück vorliegen, sofern das Grundstück fortan 
für einen anderen Zweck genutzt wurde. Das sieht der BGH 
jetzt anders, um einen gerechten Ausgleich der widerstreiten-
den Interessen von Eigentümer und gutgläubigem Besitzer 
herbeizuführen.
(BGH, Urteil vom 14. März 2025 - V ZR 153/23)


